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NacheichungvonMassen ,WaagenundGewichten.
Die städtische Marktamtsdirektionteilt mit :UmBeanstandun¬

gen der Gewerbetreibendenwegennicht fristgemässer NacheichungvonMassen,
Waagenund Gewichtenzu vermeiden ,wird in Erinnerunggebracht ,dass es denGe¬
werbetreibenden ,die in ihren Verkaufsstätten nach Massund Gewichtzumessen ,
untersagt ist,in diesen Verkaufsstätten ungesetzliche ,also nichtmetrische
Masse und Gewichte zu verwenden .Es dürfen auch nicht ungeeichte odernicht
rechtzeitig geeichte MasseundGewichteverwendetoder aufbewahrtwerden.
DieAufbewahrungsolcherMasseundGewichteist auchdannuntersagt,wenn
auch diese Gegenstände nicht zur Anwendungim öffentlichen Verkehrbestimmt
sein sollten .

Mit . Jänner1934müssenbereits der Nacheichungunterzogen
sein alle Längenmasse,Hohlmassefür trockene Gegenstände,metalleneFlüssig¬
keitsmasse ,Transportgefässefür Milch ,Brennholzmasseundalle eichpflichtigen
Weinfässer( dassind jene Weinfässer ,in denenWeinedenKäufernüberliefert
werden ) ,die als erste Eichungoder letzte Nacheichungden Eichstempeldes
Jahres1930odereinesvorangegangenenJahresaufweisen ;dannalleGewichte
undWaagen ,hölzerne Flüssigkeitsmasse ,Milchgefässemit Messtab ,Maischbottiche ,
Ledermessmaschinenund Biertransportfässer ,die als Nachweisder ersten Ei¬
chungoder letzten Nacheichungden Eichstempeldes Jahres 1931odereines
vorangegangenenJahrestragen .

Messapparatefür Petroleumundfür andere,einerstarken
VerflüchtigungunterliegendeFlüssigkeitensindje nachihrerKonstruktions¬
art vor Ablaufvonje drei oder fünf Jahren ,BenznabfüllapparatemitMessge¬
fässen-Benzinmesspumpen- innerhalbder für die einzelnenSystemevorgesehenen
Fristen nacheichpflichtig .

DasstädtischeMarktamtwirdmitBeginndesJahres1934mit
den mass - undgewichtspolizeilichen Revisionenbeginnen .

FreicArztstelle .
An der chirurgischen Abteilung des Krankenhauses derStadt

Wienin Lainzgelangtdie Stelle eines Assistenzarzteszur Besetzung .DieBe¬
züge eines Assistenzarztes betragen 356 ' 25Schilling monatlich underhöhen
sich nachdenersten zweiDienstjahrenals Assistenzarzteinmalum10' 15
Schilling monatlich .Hiezukommtein monatlicherWohnungsgeldzuschussvon33
Schilling ,der imFalle der Einräumungeiner DienstwohnungwiederzurGänze
als Entgelt für Beheizung ,BeleuchtungundBedienungabgezogenwird .Gesuche
umdiese Stelle ,die mit den entsprechenden PersonaldokumentenundVerwendungs.
zeugnissenbelegt sein müssen ,sind bis spätestens 20. Dezemberim Bürofür
PersonalangelegenheitenimNeuenRathauseinzubringen .Bereits imDiensteder
GemeindeWienstchendeBewerberhabenihre GesucheimDienstwegevorzulegen.
Die Gesuchesind mit einemBundesstempelim Betragevon1 Schilling zuver¬
sehen ;die Gesuchabeilagen sind ,wenn sie nicht ohnchin bereits gestempelt

sind,miteinemBundesstempelimBetragevonje 20Groschenzuverschen.
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